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Spielplätze 

 

 
Auf Spiel- und Bolzplätzen gelten lediglich die gesetzlichen Ruhezeiten (ab 22 Uhr 
bis 7 Uhr). Auch sonn- und feiertags ist die Nutzung und der damit verbundene 

übliche „Spiellärm“ erlaubt und erwünscht. Bolzplätze werden hier ebenso beurteilt 
wie Spielplätze. Auch Basketballanlagen auf Spielplätzen führen nicht zu einer 
anderen Bewertungsgrundlage. 

 
Kommunen sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, Ruhezeiten für Spielplätze 

festzulegen, die über die gesetzlichen Ruhezeiten hinausgehen. Dies kann z.B. 
durch eine entsprechende Beschilderung erfolgen.  
 

Es liegen Beschwerden vor zu Lärmbelästigung durch den Spielplatz Kimbernweg 
sowie durch das Spiel-, Spaß- und Freizeitareal am Harten-Leina-Weg. U.a. wurde 

für den Kimbernweg nach einer Beschilderung analog zum Breslauer Ring gefragt. 
Dort sind weitere Ruhezeiten festgeschrieben. Dies war historisch so gewachsen und 
wurde im Zuge der neuen Beschilderung von der Ursprungsbeschilderung 

übernommen. Eine Notwendigkeit bestand dafür nicht. Am Harten-Leina-Weg 
beinhaltet die Beschwerde insbesondere den Lärm von der Streetball-Anlage, welche 

gerne und lange genutzt wird. Hier wird um Lärmschutz gebeten. 
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Beschilderung Kimbernweg 
 



 

 

 
Beschilderung Harten-Leina-Weg 
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